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4Ob572/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1973

Norm

ABGB §276 Ia1

AußStrG §9 C2

Rechtssatz

Der Verein hat im Verfahren über einen Antrag auf Bestellung eines Kurators anstelle der angeblich

funktionsunfähigen Vereinsleitung Parteistellung und ist daher im Sinne des § 9 AußStrG zum Rekurs berechtigt.
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